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Regierungsvorlage 
Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus samt 
Anlage 

INTERNATIONAL CONVENTION 
for the Suppression of the Financing of Terrorism 

Preamble 
The States Parties to this Convention, 
Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the 

maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly 
relations and cooperation among States, 

Deeply concerned about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and 
manifestations, 

Recalling the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, 
contained in General Assembly resolution 50/6 of 24 October 1995, 

Recalling also all the relevant General Assembly resolutions on the matter, including resolution 
49/60 of 9 December 1994 and the annex thereto on the Declaration on Measures to Eliminate 
International Terrorism, in which the States Members of the United Nations solemnly reaffirmed their 
unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, 
wherever and by whomever committed, including those which jeopardize the friendly relations among 
States and peoples and threaten the territorial integrity and security of States, 

Noting that the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism also encouraged States 
to review urgently the scope of the existing international legal provisions on the prevention, repression 
and elimination of terrorism in all its forms and manifestations, with the aim of ensuring that there is a 
comprehensive legal framework covering all aspects of the matter, 

Recalling paragraph 3 (f) of General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, in which 
the Assembly called upon all States to take steps to prevent and counteract, through appropriate domestic 
measures, the financing of terrorists and terrorist organizations, whether such financing is direct or 
indirect through organizations which also have or claim to have charitable, social or cultural goals or 
which are also engaged in unlawful activities such as illicit arms trafficking, drug dealing and 
racketeering, including the exploitation of persons for purposes of funding terrorist activities, and in 
particular to consider, where appropriate, adopting regulatory measures to prevent and counteract 
movements of funds suspected to be intended for terrorist purposes without impeding in any way the 
freedom of legitimate capital movements and to intensify the exchange of information concerning 
international movements of such funds, 

Recalling also General Assembly resolution 52/165 of 15 December 1997, in which the Assembly 
called upon States to consider, in particular, the implementation of the measures set out in 
paragraphs 3 (a) to (f) of its resolution 51/210, 

Recalling further General Assembly resolution 53/108 of 8 December 1998, in which the Assembly 
decided that the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 
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1996 should elaborate a draft international convention for the suppression of terrorist financing to 
supplement related existing international instruments, 

Considering that the financing of terrorism is a matter of grave concern to the international 
community as a whole, 

Noting that the number and seriousness of acts of international terrorism depend on the financing 
that terrorists may obtain, 

Noting also that existing multilateral legal instruments do not expressly address such financing, 
Being convinced of the urgent need to enhance international cooperation among States in devising 

and adopting effective measures for the prevention of the financing of terrorism, as well as for its 
suppression through the prosecution and punishment of its perpetrators, 

Have agreed as follows: 
Article 1 

For the purposes of this Convention: 
 1. “Funds” means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, 

however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or 
digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, 
travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letters of 
credit; 

 2. “State or government facility” means any permanent or temporary facility or conveyance that is 
used or occupied by representatives of a State, members of Government, the legislature or the 
judiciary or by officials or employees of a State or any other public authority or entity or by 
employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official 
duties; 

 3. “Proceeds” means any funds derived from or obtained, directly or indirectly, through the 
commission of an offence set forth in article 2. 

Article 2 
1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any 

means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that 
they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out: 
 (a) An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in one of the treaties 

listed in the annex; or 
 (b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person 

not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of 
such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an 
international organization to do or to abstain from doing any act. 

 2. (a) On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a State Party 
which is not a party to a treaty listed in the annex may declare that, in the application of this 
Convention to the State Party, the treaty shall be deemed not to be included in the annex referred 
to in paragraph 1, subparagraph (a). 

  The declaration shall cease to have effect as soon as the treaty enters into force for the State 
Party, which shall notify the depositary of this fact; 

 (b) When a State Party ceases to be a party to a treaty listed in the annex, it may make a declaration 
as provided for in this article, with respect to that treaty. 

3. For an act to constitute an offence set forth in paragraph 1, it shall not be necessary that the funds 
were actually used to carry out an offence referred to in paragraph 1, subparagraph (a) or (b). 

4. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in 
paragraph 1 of this article. 

5. Any person also commits an offence if that person: 
 (a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this article; 
 (b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this article; 
 (c) Contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraph 1 or 4 of this 

article by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be 
intentional and shall either: 
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 (i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, 
where such activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in 
paragraph 1 of this article; or 

 (ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in 
paragraph 1 of this article. 

Article 3 
This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged 

offender is a national of that State and is present in the territory of that State and no other State has a 
basis under article 7, paragraph 1 or 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 12 to 
18 shall, as appropriate, apply in those cases. 

Article 4 
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary: 

 (a) To establish as criminal offences under its domestic law the offences as set forth in article 2; 
 (b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave 

nature of the offences. 
Article 5 

1. Each State Party, in accordance with its domestic legal principles, shall take the necessary 
measures to enable a legal entity located in its territory or organized under its laws to be held liable when 
a person responsible for the management or control of that legal entity has, in that capacity, committed an 
offence as set forth in article 2. Such liability may be criminal, civil or administrative. 

2. Such liability is incurred without prejudice to the criminal liability of individuals who have 
committed the offences. 

3. Each State Party shall ensure, in particular, that legal entities liable in accordance with 
paragraph 1 above are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal, civil or administrative 
sanctions. Such sanctions may include monetary sanctions. 

Article 6 
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, 

domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no 
circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, 
religious or other similar nature. 

Article 7 
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the 

offences set forth in article 2 when: 
 (a) The offence is committed in the territory of that State; 
 (b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft registered 

under the laws of that State at the time the offence is committed; 
 (c) The offence is committed by a national of that State. 

2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when: 
 (a) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in 

article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), in the territory of or against a national of that 
State; 

 (b) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in 
article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), against a State or government facility of that State 
abroad, including diplomatic or consular premises of that State; 

 (c) The offence was directed towards or resulted in an offence referred to in article 2, paragraph 1, 
subparagraph (a) or (b), committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing 
any act; 

 (d) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the 
territory of that State; 

 (e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State. 
3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party shall notify 

the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction it has established in accordance with 
paragraph 2. Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the 
Secretary-General. 
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4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction 
over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it 
does not extradite that person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in 
accordance with paragraphs 1 or 2. 

5. When more than one State Party claims jurisdiction over the offences set forth in article 2, the 
relevant States Parties shall strive to coordinate their actions appropriately, in particular concerning the 
conditions for prosecution and the modalities for mutual legal assistance. 

6. Without prejudice to the norms of general international law, this Convention does not exclude the 
exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law. 

Article 8 
1. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic legal principles, 

for the identification, detection and freezing or seizure of any funds used or allocated for the purpose of 
committing the offences set forth in article 2 as well as the proceeds derived from such offences, for 
purposes of possible forfeiture. 

2. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic legal principles, 
for the forfeiture of funds used or allocated for the purpose of committing the offences set forth in 
article 2 and the proceeds derived from such offences. 

3. Each State Party concerned may give consideration to concluding agreements on the sharing with 
other States Parties, on a regular or case-by-case basis, of the funds derived from the forfeitures referred 
to in this article. 

4. Each State Party shall consider establishing mechanisms whereby the funds derived from the 
forfeitures referred to in this article are utilized to compensate the victims of offences referred to in 
article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), or their families. 

5. The provisions of this article shall be implemented without prejudice to the rights of third parties 
acting in good faith. 

Article 9 
1. Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed 

an offence set forth in article 2 may be present in its territory, the State Party concerned shall take such 
measures as may be necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the 
information. 

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the 
offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to 
ensure that person’s presence for the purpose of prosecution or extradition. 

3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be 
entitled: 
 (a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which 

that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights or, if that 
person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides; 

 (b) To be visited by a representative of that State; 
 (c) To be informed of that person’s rights under subparagraphs (a) and (b). 

4. The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and 
regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the 
provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which 
the rights accorded under paragraph 3 are intended. 

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be without prejudice to the right of any State Party 
having a claim to jurisdiction in accordance with article 7, paragraph 1, subparagraph (b), or paragraph 2, 
subparagraph (b), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit 
the alleged offender. 

6. When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person into custody, it shall 
immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United Nations, the States Parties 
which have established jurisdiction in accordance with article 7, paragraph 1 or 2, and, if it considers it 
advisable, any other interested States Parties, of the fact that such person is in custody and of the 
circumstances which warrant that person's detention. The State which makes the investigation 
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contemplated in paragraph 1 shall promptly inform the said States Parties of its findings and shall 
indicate whether it intends to exercise jurisdiction. 

Article 10 
1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which 

article 7 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and 
whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its 
competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of 
that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other 
offence of a grave nature under the law of that State. 

2. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one 
of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State to serve the sentence 
imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was 
sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree with this option and other 
terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to 
discharge the obligation set forth in paragraph 1. 

Article 11 
1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any 

extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention. 
States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be 
subsequently concluded between them. 

2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a 
request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested 
State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the 
offences set forth in article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of 
the requested State. 

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall 
recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the 
conditions provided by the law of the requested State. 

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition 
between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but 
also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 7, 
paragraphs 1 and 2. 

5. The provisions of all extradition treaties and arrangements between States Parties with regard to 
offences set forth in article 2 shall be deemed to be modified as between States Parties to the extent that 
they are incompatible with this Convention. 

Article 12 
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with 

criminal investigations or criminal or extradition proceedings in respect of the offences set forth in 
article 2, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings. 

2. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the ground of bank secrecy. 
3. The requesting Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested 

Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the 
prior consent of the requested Party. 

4. Each State Party may give consideration to establishing mechanisms to share with other States 
Parties information or evidence needed to establish criminal, civil or administrative liability pursuant to 
article 5. 

5. States Parties shall carry out their obligations under paragraphs 1 and 2 in conformity with any 
treaties or other arrangements on mutual legal assistance or information exchange that may exist between 
them. In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in 
accordance with their domestic law. 

Article 13 
None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual 

legal assistance, as a fiscal offence. Accordingly, States Parties may not refuse a request for extradition or 
for mutual legal assistance on the sole ground that it concerns a fiscal offence. 

902 der Beilagen XXI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 25

www.parlament.gv.at



6 902 der Beilagen 

 

Article 14 
None of the offences set forth in article 2 shall be regarded for the purposes of extradition or mutual 

legal assistance as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence 
inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based 
on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an 
offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives. 

Article 15 
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford 

mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request 
for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such 
offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's 
race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would 
cause prejudice to that person's position for any of these reasons. 

Article 16 
1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose 

presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise 
providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences set forth in 
article 2 may be transferred if the following conditions are met: 
 (a) The person freely gives his or her informed consent; 
 (b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may 

deem appropriate. 
2. For the purposes of the present article: 

 (a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the 
person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which 
the person was transferred; 

 (b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return 
the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed 
beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States; 

 (c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was 
transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person; 

 (d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State 
from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she 
was transferred. 

3. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present 
article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or 
subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that 
person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of 
the State from which such person was transferred. 

Article 17 
Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or 

proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including 
enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which 
that person is present and applicable provisions of international law, including international human rights 
law. 

Article 18 
1. States Parties shall cooperate in the prevention of the offences set forth in article 2 by taking all 

practicable measures, inter alia, by adapting their domestic legislation, if necessary, to prevent and 
counter preparations in their respective territories for the commission of those offences within or outside 
their territories, including: 
 (a) Measures to prohibit in their territories illegal activities of persons and organizations that 

knowingly encourage, instigate, organize or engage in the commission of offences set forth in 
article 2; 

 (b) Measures requiring financial institutions and other professions involved in financial transactions 
to utilize the most efficient measures available for the identification of their usual or occasional 
customers, as well as customers in whose interest accounts are opened, and to pay special 
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attention to unusual or suspicious transactions and report transactions suspected of stemming 
from a criminal activity. For this purpose, States Parties shall consider: 

 (i) Adopting regulations prohibiting the opening of accounts, the holders or beneficiaries of 
which are unidentified or unidentifiable, and measures to ensure that such institutions verify 
the identity of the real owners of such transactions; 

 (ii) With respect to the identification of legal entities, requiring financial institutions, when 
necessary, to take measures to verify the legal existence and the structure of the customer by 
obtaining, either from a public register or from the customer or both, proof of incorporation, 
including information concerning the customer’s name, legal form, address, directors and 
provisions regulating the power to bind the entity; 

 (iii) Adopting regulations imposing on financial institutions the obligation to report promptly to 
the competent authorities all complex, unusual large transactions and unusual patterns of 
transactions, which have no apparent economic or obviously lawful purpose, without fear of 
assuming criminal or civil liability for breach of any restriction on disclosure of information if 
they report their suspicions in good faith; 

 (iv) Requiring financial institutions to maintain, for at least five years, all necessary records on 
transactions, both domestic and international. 

2. States Parties shall further cooperate in the prevention of offences set forth in article 2 by 
considering: 
 (a) Measures for the supervision, including, for example, the licensing, of all money-transmission 

agencies; 
 (b) Feasible measures to detect or monitor the physical cross-border transportation of cash and 

bearer negotiable instruments, subject to strict safeguards to ensure proper use of information 
and without impeding in any way the freedom of capital movements. 

3. States Parties shall further cooperate in the prevention of the offences set forth in article 2 by 
exchanging accurate and verified information in accordance with their domestic law and coordinating 
administrative and other measures taken, as appropriate, to prevent the commission of offences set forth 
in article 2, in particular by: 
 (a) Establishing and maintaining channels of communication between their competent agencies and 

services to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of 
offences set forth in article 2; 

 (b) Cooperating with one another in conducting inquiries, with respect to the offences set forth in 
article 2, concerning: 

 (i) The identity, whereabouts and activities of persons in respect of whom reasonable suspicion 
exists that they are involved in such offences; 

 (ii) The movement of funds relating to the commission of such offences. 
4. States Parties may exchange information through the International Criminal Police Organization 

(Interpol). 

Article 19 
The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its domestic law 

or applicable procedures, communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of 
the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties. 

Article 20 
The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with 

the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the 
domestic affairs of other States. 

Article 21 
Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States and 

individuals under international law, in particular the purposes of the Charter of the United Nations, 
international humanitarian law and other relevant conventions. 

Article 22 
Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State Party 

the exercise of jurisdiction or performance of functions which are exclusively reserved for the authorities 
of that other State Party by its domestic law. 
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Article 23 
1. The annex may be amended by the addition of relevant treaties: 

 (a) That are open to the participation of all States; 
 (b) That have entered into force; 
 (c) That have been ratified, accepted, approved or acceded to by at least twenty-two States Parties to 

the present Convention. 
2. After the entry into force of this Convention, any State Party may propose such an amendment. 

Any proposal for an amendment shall be communicated to the depositary in written form. The depositary 
shall notify proposals that meet the requirements of paragraph 1 to all States Parties and seek their views 
on whether the proposed amendment should be adopted. 

3. The proposed amendment shall be deemed adopted unless one third of the States Parties object to 
it by a written notification not later than 180 days after its circulation. 

4. The adopted amendment to the annex shall enter into force 30 days after the deposit of the twenty-
second instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment for all those States Parties 
that have deposited such an instrument. For each State Party ratifying, accepting or approving the 
amendment after the deposit of the twenty-second instrument, the amendment shall enter into force on the 
thirtieth day after deposit by such State Party of its instrument of ratification, acceptance or approval. 

Article 24 
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of 

this Convention which cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request 
of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months from the date of the request for 
arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties 
may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute 
of the Court. 

2. Each State may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or 
accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1. The other States Parties 
shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation. 

3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 may at any time 
withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations. 

Article 25 
1. This Convention shall be open for signature by all States from 10 January 2000 to 31 December 

2001 at United Nations Headquarters in New York. 
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, 

acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
3. This Convention shall be open to accession by any State. The instruments of accession shall be 

deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
Article 26 

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit of the 
twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of 
the United Nations. 

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after the deposit of 
the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall 
enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. 

Article 27 
1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of 

the United Nations. 
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the 

Secretary-General of the United Nations. 
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Article 28 
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and 

Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations 
who shall send certified copies thereof to all States. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Convention, opened for signature at United Nations Headquarters in New 
York on 10 January 2000. 

Annex 
 1. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on 16 

December 1970. 
 2. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at 

Montreal on 23 September 1971. 
 3. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected 

Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations 
on 14 December 1973. 

 4. International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of 
the United Nations on 17 December 1979. 

 5. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980. 
 6. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International 

Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against 
the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988. 

 7. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 
done at Rome on 10 March 1988. 

 8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on 
the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988. 

 9. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General 
Assembly of the United Nations on 15 December 1997. 

(Übersetzung) 

INTERNATIONALES ÜBEREINKOMMEN 
zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus 

Präambel 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 
eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen betreffend die Wahrung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie die Förderung guter Nachbarschaft, freund-
schaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten; 

tief besorgt über die weltweite Eskalation aller Arten und Erscheinungsformen terroristischer Hand-
lungen; 

unter Hinweis auf die in der Resolution 50/6 der Generalversammlung vom 24. Oktober 1995 
enthaltene Erklärung anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen; 

sowie unter Hinweis auf alle auf diesem Gebiet einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung, einschließlich der Resolution 49/60 vom 9. Dezember 1994 und ihrer Anlage mit der hierin 
enthaltenen Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus, in der die 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erneut feierlich erklärten, dass sie alle terroristischen 
Handlungen, Methoden und Praktiken, gleichviel wo und von wem sie ausgeführt werden, einschließlich 
derjenigen, welche die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten und Völkern gefährden und 
die territoriale Unversehrtheit und die Sicherheit der Staaten bedrohen, entschieden als verbrecherisch 
und nicht zu rechtfertigen verurteilen; 

im Hinblick darauf, dass die Staaten in der Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des inter-
nationalen Terrorismus auch aufgefordert wurden, den Anwendungsbereich der bestehenden völkerrecht-
lichen Bestimmungen über die Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung aller Arten und Erscheinungs-
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formen des Terrorismus umgehend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es einen umfassenden 
rechtlichen Rahmen gibt, der alle Aspekte der Frage erfasst; 

unter Hinweis auf Nummer 3 Buchstabe f der Resolution 51/210 der Generalversammlung vom 
17. Dezember 1996, in dem die Generalversammlung alle Staaten aufforderte, Schritte zu unternehmen, 
um durch geeignete innerstaatliche Maßnahmen die Finanzierung von Terroristen und terroristischen 
Organisationen zu verhindern und zu bekämpfen, gleichviel ob diese unmittelbar oder mittelbar durch 
Organisationen erfolgt, die auch wohltätigen, sozialen oder kulturellen Zielen dienen oder vorgeben, dies 
zu tun, oder die auch rechtswidrigen Tätigkeiten nachgehen wie unerlaubtem Waffenhandel, Drogen-
handel und unlauteren Geschäften, einschließlich der Ausbeutung von Personen zur Finanzierung 
terroristischer Tätigkeiten, und insbesondere gegebenenfalls die Ergreifung ordnungsrechtlicher Maßnah-
men zu erwägen, um Bewegungen finanzieller Mittel zu verhindern und zu bekämpfen, bei denen der 
Verdacht besteht, dass sie terroristischen Zwecken dienen sollen, dabei nicht die Freiheit rechtmäßiger 
Kapitalbewegungen in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen und den Austausch von Informationen über 
internationale Bewegungen dieser finanziellen Mittel zu verstärken; 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 52/165 der Generalversammlung vom 15. Dezember 1997, 
in der die Generalversammlung die Staaten aufforderte, insbesondere die Umsetzung der in Nummer 3 
Buchstaben a bis f ihrer Resolution 51/210 vom 17. Dezember 1996 genannten Maßnahmen zu erwägen; 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 53/108 der Generalversammlung vom 8. Dezember 1998, in 
der die Generalversammlung beschloss, dass der durch Resolution 51/210 der Generalversammlung vom 
17. Dezember 1996 eingesetzte Ad-hoc-Ausschuss als Ergänzung zu den diesbezüglich bereits bestehen-
den internationalen Übereinkünften den Entwurf eines internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung 
der Finanzierung des Terrorismus ausarbeiten soll; 

in der Erwägung, dass die Finanzierung des Terrorismus der Völkergemeinschaft insgesamt Anlass 
zu ernster Besorgnis gibt; 

im Hinblick darauf, dass die Anzahl und die Schwere der Handlungen des internationalen Terroris-
mus von der den Terroristen zugänglichen Finanzierung abhängen; 

sowie im Hinblick darauf, dass die bestehenden mehrseitigen Übereinkünfte diese Finanzierung 
nicht angemessen behandeln; 

in der Überzeugung, dass es dringend notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten bei der Ausarbeitung und Annahme wirksamer Maßnahmen zur Verhütung der Finanzierung 
des Terrorismus sowie zu deren Bekämpfung durch die strafrechtliche Verfolgung und Bestrafung der 
Urheber zu verstärken – 

sind wie folgt übereingekommen: 
Artikel 1 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
 1. bedeutet „finanzielle Mittel“ Vermögenswerte aller Art, das heißt materielle oder immaterielle, 

bewegliche oder unbewegliche Vermögenswerte ungeachtet der Art und Weise ihres Erwerbs, 
sowie rechtsförmliche Urkunden und Dokumente in jeder – auch in elektronischer oder digitaler 
– Form, durch die das Eigentum oder ein sonstiges Recht an diesen Vermögenswerten 
nachgewiesen wird; hierunter fallen unter anderem Bankkredite, Reiseschecks, Bankschecks, 
Zahlungsanweisungen, Aktien, Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Tratten und Akkreditive; 

 2. bedeutet „staatliche oder öffentliche Einrichtung“ alle ständigen oder nichtständigen Einrich-
tungen und Beförderungsmittel, die von Vertretern eines Staates, von Mitgliedern der Regierung, 
des Parlaments oder der Justiz, von Beamten oder sonstigen Bediensteten eines Staates oder 
eines sonstigen Trägers öffentlicher Gewalt oder öffentlichen Rechtsträgers oder von Beamten 
oder sonstigen Bediensteten einer zwischenstaatlichen Organisation im Zusammenhang mit ihren 
amtlichen Aufgaben benutzt werden oder in denen sich diese im Zusammenhang mit ihren 
amtlichen Aufgaben befinden; 

 3. bedeutet „Erträge“ alle finanziellen Mittel, die unmittelbar oder mittelbar durch die Begehung 
einer in Artikel 2 genannten Straftat hervorgebracht oder erlangt werden. 

Artikel 2 
(1) Eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens begeht, wer auf irgendeinem Wege unmittelbar 

oder mittelbar, widerrechtlich und vorsätzlich finanzielle Mittel bereitstellt oder sammelt, mit dem 
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Vorsatz, dass sie ganz oder teilweise verwendet werden sollen, oder in dem Wissen, dass sie ganz oder 
teilweise verwendet werden, um 
 a) eine Handlung zu begehen, die eine Straftat im Sinne und nach der Begriffsbestimmung einer der 

in der Anlage angeführten Übereinkommen darstellt, oder 
 b) eine andere Handlung zu begehen, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung einer 

Zivilperson oder einer anderen Person, die bei einem bewaffneten Konflikt nicht aktiv an den 
Feindseligkeiten teilnimmt, herbeiführen soll, wenn der Zweck dieser Handlung auf Grund ihres 
Wesens oder der Umstände darin besteht, die Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung 
oder internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen. 

 (2) a) Bei Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde kann 
ein Vertragsstaat, der nicht Vertragspartei eines der in der Anlage angeführten Übereinkommen 
ist, erklären, dass das betreffende Übereinkommen bei der Anwendung des vorliegenden 
Übereinkommens auf diesen Vertragsstaat als nicht in der in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Anlage angeführt gilt. Diese Erklärung wird ungültig, sobald das Übereinkommen für den 
Vertragsstaat in Kraft getreten ist, was dieser dem Verwahrer notifiziert. 

 b) Ist ein Vertragsstaat nicht mehr Vertragspartei eines der in der Anlage angeführten Überein-
kommen, so kann er eine Erklärung nach diesem Artikel in bezug auf das betreffende Überein-
kommen abgeben. 

(3) Für die Beurteilung einer Handlung als Straftat im Sinne von Absatz 1 ist es nicht erforderlich, 
dass die finanziellen Mittel tatsächlich zur Begehung einer in Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten 
Straftat verwendet wurden. 

(4) Eine Straftat begeht auch, wer versucht, eine in Absatz 1 genannte Straftat zu begehen. 
(5) Eine Straftat begeht ferner, wer 

 a) als Mittäter oder Gehilfe an einer in Absatz 1 oder 4 genannten Straftat teilnimmt, 
 b) eine in Absatz 1 oder 4 genannte Straftat organisiert oder andere Personen anweist, eine solche 

Straftat zu begehen, oder 
 c) zur Begehung einer oder mehrerer der in Absatz 1 oder 4 genannten Straftaten durch eine 

Gruppe von mit einem gemeinsamen Ziel handelnden Personen beiträgt. Dieser Beitrag muss 
vorsätzlich sein und entweder 

 i) zu dem Zweck geleistet werden, die kriminelle Tätigkeit oder das kriminelle Ziel der Gruppe 
zu fördern, wenn diese Tätigkeit oder dieses Ziel die Begehung einer in Absatz 1 genannten 
Straftat einschließt, oder 

 ii) in Kenntnis des Vorsatzes der Gruppe, eine in Absatz 1 genannte Straftat zu begehen, geleistet 
werden. 

Artikel 3 
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung, wenn die Straftat innerhalb eines einzigen Staates 

begangen wird, der Verdächtige Angehöriger dieses Staates ist und sich im Hoheitsgebiet dieses Staates 
befindet und kein anderer Staat nach Artikel 7 Absatz 1 oder 2 seine Gerichtsbarkeit begründen kann, mit 
der Maßgabe, daß in solchen Fällen die jeweils zutreffenden Bestimmungen der Artikel 12 bis 18 
Anwendung finden. 

Artikel 4 
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, 

 a) um die in Artikel 2 genannten Straftaten nach innerstaatlichem Recht als Straftaten einzustufen; 
 b) um diese Straftaten mit angemessenen Strafen zu bedrohen, welche die Schwere der Tat 

berücksichtigen. 

Artikel 5 
(1) Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seinen innerstaatlichen Rechtsgrundsätzen die 

notwendigen Maßnahmen, um eine juristische Person, die ihren Sitz in seinem Hoheitsgebiet hat oder 
nach seinem Recht gegründet wurde, zur Verantwortung ziehen zu können, wenn eine für die Leitung 
oder Kontrolle dieser juristischen Person zuständige Person in dieser Eigenschaft eine in Artikel 2 
genannte Straftat begangen hat. Diese Verantwortung kann strafrechtlicher, zivilrechtlicher oder 
verwaltungsrechtlicher Art sein. 

(2) Diese Verantwortung besteht unbeschadet der strafrechtlichen Verantwortung von Einzelper-
sonen, welche die Straftaten begangen haben. 
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(3) Jeder Vertragsstaat stellt insbesondere sicher, dass über juristische Personen, die nach Absatz 1 
verantwortlich sind, wirksame, angemessene und abschreckende Strafen beziehungsweise andere 
Maßnahmen strafrechtlicher, zivilrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art verhängt werden können. 
Hiezu können auch vermögensrechtliche Sanktionen zählen. 

Artikel 6 
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, einschließlich, wenn dies zweckmäßig ist, 

Maßnahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung, um sicherzustellen, dass Straftaten im Sinne dieses 
Übereinkommens unter keinen Umständen gerechtfertigt werden können, indem politische, 
philosophische, weltanschauliche, rassische, ethnische, religiöse oder sonstige Erwägungen ähnlicher Art 
angeführt werden. 

Artikel 7 
(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in 

Artikel 2 genannten Straftaten zu begründen, wenn 
 a) die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staates begangen wird; 
 b) die Straftat an Bord eines Schiffes, das zur Tatzeit die Flagge dieses Staates führt, oder eines 

Luftfahrzeugs, das zur Tatzeit nach dem Recht dieses Staates eingetragen ist, begangen wird; 
 c) die Straftat von einem Angehörigen dieses Staates begangen wird. 

(2) Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über solche Straftaten auch begründen, wenn 
 a) es Ziel oder Ergebnis der Straftat war, im Hoheitsgebiet oder gegen einen Angehörigen dieses 

Staates eine in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder b genannte Straftat zu begehen; 
 b) es Ziel oder Ergebnis der Straftat war, gegen eine staatliche oder öffentliche Einrichtung dieses 

Staates im Ausland, einschließlich diplomatischer oder konsularischer Räumlichkeiten, eine in 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder b genannte Straftat zu begehen; 

 c) Ziel oder Ergebnis der Straftat eine in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder b genannte Straftat 
war, die zu dem Zweck begangen wurde, diesen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen; 

 d) die Straftat von einer staatenlosen Person begangen wird, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
diesem Staat hat; 

 e) die Straftat an Bord eines Luftfahrzeugs begangen wird, das von der Regierung dieses Staates 
betrieben wird. 

(3) Bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkommens oder dem Beitritt zu 
diesem notifiziert jeder Vertragsstaat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, für welche Fälle er in 
Übereinstimmung mit Absatz 2 seine Gerichtsbarkeit begründet hat. Der betreffende Vertragsstaat 
notifiziert dem Generalsekretär umgehend etwaige Änderungen. 

(4) Jeder Vertragsstaat trifft ferner die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die 
in Artikel 2 genannten Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in seinem 
Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen der Vertragsstaaten ausliefert, die in Übereinstimmung 
mit Absatz 1 oder 2 ihre Gerichtsbarkeit begründet haben. 

(5) Beansprucht mehr als ein Vertragsstaat die Gerichtsbarkeit über die in Artikel 2 genannten 
Straftaten, so bemühen sich die betreffenden Vertragsstaaten darum, ihre Maßnahmen insbesondere in 
Bezug auf die Bedingungen für die strafrechtliche Verfolgung und die gegenseitige Rechtshilfe in 
geeigneter Weise aufeinander abzustimmen. 

(6) Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Völkerrechts schließt dieses Übereinkommen die von 
einem Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht begründete Ausübung einer Strafgerichtsbarkeit nicht 
aus. 

Artikel 8 
(1) In Übereinstimmung mit seinen innerstaatlichen Rechtsgrundsätzen trifft jeder Vertragsstaat 

geeignete Maßnahmen zur Feststellung, Ermittlung und Sicherstellung oder Beschlagnahme jeglicher für 
die Begehung der in Artikel 2 genannten Straftaten verwendeten oder dazu bestimmten finanziellen 
Mittel sowie der durch diese Straftaten erlangten Erträge zum Zweck der möglichen Einziehung. 

(2) In Übereinstimmung mit seinen innerstaatlichen Rechtsgrundsätzen trifft jeder Vertragsstaat 
geeignete Maßnahmen zur Einziehung der für die Begehung der in Artikel 2 genannten Straftaten 
verwendeten oder dazu bestimmten finanziellen Mittel sowie der durch diese Straftaten erlangten Erträge. 
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(3) Jeder betroffene Vertragsstaat kann erwägen, mit anderen Vertragsstaaten Vereinbarungen über 
die regelmäßige oder von Fall zu Fall erfolgende Aufteilung der durch die Einziehungen nach diesem 
Artikel erlangten finanziellen Mittel zu schließen. 

(4) Jeder Vertragsstaat erwägt die Schaffung von Mechanismen, wonach die durch die Einziehungen 
nach diesem Artikel erlangten finanziellen Mittel verwendet werden, um die Opfer der in Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten Straftaten oder deren Familien zu entschädigen. 

(5) Dieser Artikel findet unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter Anwendung. 
Artikel 9 

(1) Ist ein Vertragsstaat unterrichtet worden, dass eine Person, die eine in Artikel 2 genannte Straftat 
begangen hat oder verdächtigt wird, eine solche begangen zu haben, sich möglicherweise in seinem 
Hoheitsgebiet befindet, so trifft er die nach innerstaatlichem Recht notwendigen Maßnahmen, um den 
Sachverhalt, über den er unterrichtet wurde, zu untersuchen. 

(2) Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder Verdächtige befindet, es in 
Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so trifft er nach innerstaatlichem Recht die geeigneten 
Maßnahmen, um die Anwesenheit dieser Person für die Zwecke der strafrechtlichen Verfolgung oder der 
Auslieferung sicherzustellen. 

(3) Jede Person, gegen welche die in Absatz 2 genannten Maßnahmen getroffen werden, ist 
berechtigt, 
 a) unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie 

besitzt oder der anderweitig zum Schutz ihrer Rechte berechtigt ist, oder, wenn sie staatenlos ist, 
des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, in Verbindung zu treten; 

 b) den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfangen; 
 c) über ihre Rechte nach den Buchstaben a und b unterrichtet zu werden. 

(4) Die in Absatz 3 genannten Rechte werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen und sonstigen 
Vorschriften des Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder Verdächtige befindet, 
wobei jedoch diese Gesetze und sonstigen Vorschriften die volle Verwirklichung der Zwecke gestatten 
müssen, für welche die Rechte nach Absatz 3 gewährt werden. 

(5) Die Absätze 3 und 4 lassen das Recht jedes Vertragsstaats, der nach Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b oder Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b Gerichtsbarkeit beanspruchen kann, unberührt, das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz einzuladen, mit dem Verdächtigen Verbindung aufzunehmen 
und ihn zu besuchen. 

(6) Hat ein Vertragsstaat eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er 
unverzüglich den Vertragsstaaten, die in Übereinstimmung mit Artikel 7 Absatz 1 oder 2 ihre 
Gerichtsbarkeit begründet haben, sowie, wenn er es für angebracht hält, jedem anderen interessierten 
Vertragsstaat unmittelbar oder über den Generalsekretär der Vereinten Nationen die Tatsache, dass diese 
Person in Haft ist, und die Umstände an, welche die Haft rechtfertigen. Der Staat, der die Untersuchung 
nach Absatz 1 durchführt, unterrichtet die genannten Vertragsstaaten umgehend über das Ergebnis der 
Untersuchung und teilt ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit auszuüben beabsichtigt. 

Artikel 10 
(1) In den Fällen, in denen Artikel 7 Anwendung findet, ist der Vertragsstaat, in dessen 

Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, wenn er ihn nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall ohne 
irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob die Straftat in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde, 
ohne unangemessene Verzögerung seinen zuständigen Behörden zum Zweck der strafrechtlichen 
Verfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbreiten. Diese Behörden treffen ihre 
Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer anderen Straftat schwerer Art nach dem Recht 
dieses Staates. 

(2) Darf ein Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht einen Staatsangehörigen nur unter der 
Bedingung ausliefern oder sonst überstellen, dass die betreffende Person ihm rücküberstellt wird, um die 
Strafe zu verbüßen, die als Ergebnis des Prozesses oder Verfahrens verhängt wird, dessentwegen um ihre 
Auslieferung oder Überstellung ersucht wurde, und sind dieser Staat und der um Auslieferung 
ersuchende Staat mit dieser Vorgehensweise und etwaigen anderen Bedingungen, die sie für zweckmäßig 
erachten, einverstanden, so entbindet diese Auslieferung oder Überstellung unter Bedingung den 
ersuchenden Vertragsstaat von der in Absatz 1 genannten Verpflichtung. 
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Artikel 11 
(1) Die in Artikel 2 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten vor dem In-

Kraft-Treten dieses Übereinkommens bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene, 
auslieferungsfähige Straftaten. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der Auslieferung 
unterliegende Straftaten in jeden künftig zwischen ihnen zu schließenden Auslieferungsvertrag 
aufzunehmen. 

(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig macht, ein 
Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen Auslieferungsvertrag hat, so 
steht es dem ersuchten Staat frei, dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die Auslieferung in 
Bezug auf die in Artikel 2 genannten Straftaten anzusehen. Die Auslieferung unterliegt im Übrigen den 
im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen. 

(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig machen, 
erkennen unter sich die in Artikel 2 genannten Straftaten als auslieferungsfähige Straftaten vorbehaltlich 
der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an. 

(4) Die in Artikel 2 genannten Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen 
Vertragsstaaten nötigenfalls so behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet 
haben, sondern auch in den Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die nach Artikel 7 Absätze 1 
und 2 Gerichtsbarkeit begründet haben. 

(5) Die Bestimmungen aller Auslieferungsverträge und sonstigen Übereinkünfte über Auslieferung 
zwischen den Vertragsstaaten gelten hinsichtlich der in Artikel 2 genannten Straftaten als im Verhältnis 
zwischen den Vertragsstaaten geändert, soweit sie mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind. 

Artikel 12 
(1) Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit 

strafrechtlichen Ermittlungen sowie strafrechtlichen Verfahren und Auslieferungsverfahren in Bezug auf 
die in Artikel 2 genannten Straftaten, einschließlich der Hilfe bei der Beschaffung der in ihrem Besitz 
befindlichen und für das Verfahren erforderlichen Beweismittel. 

(2) Vertragsstaaten dürfen ein Ersuchen um Rechtshilfe nicht auf Grund des Bankgeheimnisses 
verweigern. 

(3) Der ersuchende Vertragsstaat darf Informationen oder Beweismittel, die von dem ersuchten 
Vertragsstaat zur Verfügung gestellt wurden, nicht ohne dessen vorherige Zustimmung für strafrechtliche 
Ermittlungen, strafrechtliche Verfolgungen oder Verfahren, die nicht in dem Ersuchen genannt sind, 
weitergeben oder verwenden. 

(4) Jeder Vertragsstaat kann die Schaffung von Mechanismen erwägen, um andere Vertragsstaaten 
an Informationen oder Beweismitteln, die zur Begründung strafrechtlicher, zivilrechtlicher oder 
verwaltungsrechtlicher Verantwortung nach Artikel 5 erforderlich sind, teilhaben zu lassen. 

(5) Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach Absatz 1 und 2 im Einklang mit den 
zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen Übereinkünften über die Rechtshilfe oder den 
Informationsaustausch. In Ermangelung solcher Verträge oder sonstigen Übereinkünfte gewähren die 
Vertragsstaaten einander Rechtshilfe nach ihrem innerstaatlichen Recht. 

Artikel 13 
Für die Zwecke der Auslieferung oder der Rechtshilfe wird keine der in Artikel 2 genannten 

Straftaten als Steuerstraftat angesehen. Folglich dürfen Vertragsstaaten ein Ersuchen um Auslieferung 
oder Rechtshilfe nicht allein mit der Begründung verweigern, dass es sich um eine Steuerstraftat handle. 

Artikel 14 
Für die Zwecke der Auslieferung oder der Rechtshilfe wird keine der in Artikel 2 genannten 

Straftaten als politische Straftat, als eine mit einer politischen Straftat zusammenhängende oder als eine 
auf politischen Beweggründen beruhende Straftat angesehen. Folglich darf ein Ersuchen um 
Auslieferung oder Rechtshilfe, das auf einer solchen Straftat beruht, nicht allein mit der Begründung 
verweigert werden, dass es sich um eine politische Straftat, um eine mit einer politischen Straftat 
zusammenhängende oder um eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat handle. 

Artikel 15 
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als enthalte es eine Verpflichtung zur Auslieferung 

oder Rechtshilfe, wenn der ersuchte Vertragsstaat ernstliche Gründe für die Annahme hat, dass das 
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Auslieferungsersuchen wegen in Artikel 2 genannter Straftaten oder das Ersuchen um Rechtshilfe in 
Bezug auf solche Straftaten gestellt worden ist, um eine Person wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer politischen Anschauungen zu verfolgen oder zu 
bestrafen, oder dass die Lage dieser Person aus einem dieser Gründe erschwert werden könnte, wenn dem 
Ersuchen stattgegeben würde. 

Artikel 16 
(1) Eine Person, die im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats in Haft ist oder eine Strafe verbüßt und 

um deren Anwesenheit in einem anderen Vertragsstaat für die Zwecke einer Identifizierung oder 
Zeugenaussage oder für eine andere Unterstützung bei der Beweiserhebung im Rahmen von Ermittlungen 
oder der strafrechtlichen Verfolgung wegen in Artikel 2 genannter Straftaten ersucht wird, darf überstellt 
werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
 a) Die Person willigt nach vorheriger Aufklärung ein; 
 b) die zuständigen Behörden beider Staaten geben unter den Bedingungen, die sie für geeignet 

erachten, ihre Zustimmung. 
(2) Für die Zwecke dieses Artikels gilt Folgendes: 

 a) Der Staat, dem die Person überstellt wird, hat die Befugnis und die Pflicht, die betreffende 
Person in Haft zu halten, sofern der Staat, von dem die Person überstellt wurde, nichts anderes 
verlangt oder genehmigt; 

 b) der Staat, dem die Person überstellt wird, erfüllt entsprechend der vorherigen oder sonstigen 
Vereinbarung der zuständigen Behörden beider Staaten unverzüglich seine Pflicht, die Person 
wieder dem Staat zurückzustellen, von dem sie überstellt wurde; 

 c) der Staat, dem die Person überstellt wird, darf von dem Staat, von dem sie überstellt wurde, nicht 
verlangen, zur Rückführung dieser Person ein Auslieferungsverfahren einzuleiten; 

 d) der überstellten Person wird die in dem Staat, dem sie überstellt wurde, verbrachte Haftzeit auf 
die Strafe angerechnet, die sie in dem Staat, von dem sie überstellt wurde, zu verbüßen hat. 

(3) Sofern nicht der Vertragsstaat, von dem eine Person nach diesem Artikel überstellt werden soll, 
zustimmt, darf diese Person, unabhängig davon welche Staatsangehörigkeit sie besitzt, nicht wegen 
Handlungen oder Verurteilungen, die vor ihrer Ausreise aus dem Hoheitsgebiet des Staates, von dem sie 
überstellt wurde, erfolgten, im Hoheitsgebiet des Staates, dem sie überstellt wird, strafrechtlich verfolgt, 
in Haft gehalten oder einer anderen Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden. 

Artikel 17 
Einer Person, die in Haft genommen wird oder gegen die andere Maßnahmen ergriffen werden oder 

ein Verfahren nach diesem Übereinkommen durchgeführt wird, ist eine gerechte Behandlung zu 
gewährleisten, die den Genuss aller Rechte und Garantien einschließt, die mit dem Recht des Staates, in 
dessen Hoheitsgebiet sie sich befindet, sowie mit den anwendbaren völkerrechtlichen Bestimmungen 
einschließlich derer über die Menschenrechte im Einklang stehen. 

Artikel 18 
(1) Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Artikel 2 genannten Straftaten zusammen, 

indem sie alle durchführbaren Maßnahmen treffen, wozu erforderlichenfalls auch eine Anpassung ihrer 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften gehört, um Vorbereitungen in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten für 
die Begehung dieser Straftaten innerhalb oder außerhalb ihrer Hoheitsgebiete zu verhindern und zu 
unterdrücken, einschließlich 
 a) Maßnahmen, um in ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige Tätigkeiten von Personen und Organisa-

tionen zu verbieten, welche die Begehung von in Artikel 2 genannten Straftaten wissentlich 
fördern, organisieren, durchführen oder andere zur Begehung solcher Straftaten anstiften; 

 b) Maßnahmen, durch die Geldinstitute und andere mit Finanzgeschäften befasste Branchen ver-
pflichtet werden, die wirksamsten zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 
Stamm- und Gelegenheitskunden sowie Kunden, in deren Interesse Konten eröffnet werden, zu 
identifizieren, sowie ihr besonderes Augenmerk auf ungewöhnliche oder verdächtige Geschäfte 
zu richten und Geschäfte zu melden, die vermutlich von einer kriminellen Tätigkeit herrühren. 
Zu diesem Zweck erwägen die Vertragsstaaten, 

 i) Bestimmungen zu erlassen, durch welche die Eröffnung von Konten, deren Inhaber oder 
Nutznießer nicht identifiziert oder nicht identifizierbar sind, verboten wird, sowie 
Maßnahmen zu beschließen, durch die gewährleistet wird, dass diese Institute die Identität 
derjenigen, die diese Geschäfte tatsächlich tätigen, überprüfen; 
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 ii) hinsichtlich der Identifizierung von juristischen Personen Geldinstitute zu verpflichten, 
erforderlichenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um die rechtliche Existenz und die Struktur des 
Kunden zu überprüfen, indem sie sich aus einem amtlichen Verzeichnis oder vom Kunden 
selbst oder aus beiden Quellen den Nachweis der Gründung erbringen lassen; hierzu gehören 
auch Angaben über den Namen des Kunden, die Rechtsform, die Anschrift, die Geschäfts-
führer und über Bestimmungen über die Befugnis der juristischen Person, Verpflichtungen 
einzugehen; 

 iii) Bestimmungen zu erlassen, durch die Geldinstituten die Verpflichtung auferlegt wird, den 
zuständigen Behörden unverzüglich alle komplexen und ungewöhnlich umfangreiche Ge-
schäfte sowie alle ungewöhnlichen Geschäftsschemen, die keinen erkennbar wirtschaftlichen 
oder rechtmäßigen Zweck haben, zu melden, ohne dabei befürchten zu müssen, dass sie, wenn 
sie ihren Verdacht in gutem Glauben melden, hierfür wegen der Nichtbeachtung einer 
Beschränkung der Offenlegung von Informationen strafrechtlich oder zivilrechtlich zur Ver-
antwortung gezogen werden; 

 iv) Geldinstitute zu verpflichten, alle erforderlichen Akten über Inlands- und Auslandsgeschäfte 
mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Ferner arbeiten die Vertragsstaaten bei der Verhütung der in Artikel 2 genannten Straftaten 
zusammen, indem sie Folgendes erwägen: 
 a) Maßnahmen zur Beaufsichtigung aller Einrichtungen, die Geldüberweisungen vornehmen; 

hierzu gehört beispielsweise auch deren Zulassung; 
 b) praktisch durchführbare Maßnahmen zur Aufdeckung oder Überwachung des grenzüberschrei-

tenden Transports von Bargeld und Inhaberpapieren, die strengen Sicherheitsbestimmungen zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verwendung von Informationen unterliegen und in 
keiner Weise den freien Kapitalverkehr behindern. 

(3) Ferner arbeiten die Vertragsstaaten bei der Verhütung der in Artikel 2 genannten Straftaten 
zusammen, indem sie genaue, nachgeprüfte Informationen im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht 
austauschen und Verwaltungs- und andere Maßnahmen miteinander abstimmen, die sie gegebenenfalls 
treffen, um die Begehung von in Artikel 2 genannten Straftaten zu verhindern; dies geschieht insbe-
sondere durch 
 a) die Schaffung und Aufrechterhaltung von Kommunikationswegen zwischen ihren zuständigen 

Stellen und Diensten zur Erleichterung eines sicheren und schnellen Austauschs von Informa-
tionen über alle Aspekte der in Artikel 2 genannten Straftaten; 

 b) Zusammenarbeit bei der Durchführung von Ermittlungen in Bezug auf die in Artikel 2 genannten 
Straftaten betreffend 

 i) die Identität, den Aufenthaltsort und die Tätigkeiten von Personen, bei denen ein begründeter 
Verdacht der Beteiligung an derartigen Straftaten besteht; 

 ii) die Bewegung von finanziellen Mitteln im Zusammenhang mit der Begehung derartiger 
Straftaten. 

(4) Die Vertragsstaaten können Informationen über die Internationale Kriminalpolizeiliche 
Organisation (INTERPOL) austauschen. 

Artikel 19 
Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach innerstaatlichem 

Recht oder nach den anwendbaren Verfahren den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen Vertragsstaaten. 

Artikel 20 
Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen in einer Weise, die 

mit den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und territorialen Unversehrtheit der Staaten sowie der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten vereinbar ist. 

Artikel 21 
Dieses Übereinkommen berührt nicht die sonstigen Rechte, Verpflichtungen und Verantwortlich-

keiten, die sich für Staaten und Einzelpersonen aus dem Völkerrecht, insbesondere den Zielen der Charta 
der Vereinten Nationen, dem humanitären Völkerrecht und sonstigen einschlägigen Übereinkommen, 
ergeben. 
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Artikel 22 
Dieses Übereinkommen berechtigt einen Vertragsstaat nicht, im Hoheitsgebiet eines anderen 

Vertragsstaats Gerichtsbarkeit auszuüben oder Aufgaben wahrzunehmen, die nach innerstaatlichem 
Recht ausschließlich den Behörden dieses anderen Vertragsstaats vorbehalten sind. 

Artikel 23 
(1) Die Anlage kann durch das Hinzufügen einschlägiger Übereinkommen geändert werden, die 

 a) für alle Staaten zur Teilnahme offen stehen; 
 b) in Kraft getreten sind; 
 c) mindestens zweiundzwanzig Vertragsstaaten dieses Übereinkommens ratifiziert, angenommen 

oder genehmigt haben beziehungsweise denen sie beigetreten sind. 
(2) Nach In-Kraft-Treten dieses Übereinkommens kann jeder Vertragsstaat eine derartige Änderung 

vorschlagen. Jeder Änderungsvorschlag wird dem Verwahrer in Schriftform übermittelt. Der Verwahrer 
notifiziert Vorschläge, welche die Erfordernisse des Absatzes 1 erfüllen, allen Vertragsstaaten mit dem 
Ersuchen um Stellungnahme, ob die vorgeschlagene Änderung beschlossen werden soll. 

(3) Die vorgeschlagene Änderung gilt als beschlossen, wenn nicht spätestens 180 Tage nach ihrer 
Weiterleitung ein Drittel der Vertragsstaaten durch schriftliche Notifikation Einspruch gegen sie erhebt. 

(4) Die beschlossene Änderung der Anlage tritt 30 Tage nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde zu dieser Änderung für alle Vertragsstaaten in 
Kraft, die eine solche Urkunde hinterlegt haben. Für jeden Vertragsstaat, der die Änderung nach 
Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Urkunde ratifiziert, annimmt oder genehmigt, tritt die Änderung 
am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde durch 
diesen Staat in Kraft. 

Artikel 24 
(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung 

dieses Übereinkommens, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch Verhandlungen beigelegt 
werden kann, ist auf Verlangen eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen. Können sich 
die Parteien binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden 
ist, über seine Ausgestaltung nicht einigen, so kann jede dieser Parteien die Streitigkeit dem 
Internationalen Gerichtshof unterbreiten, indem sie einen seinem Statut entsprechenden Antrag stellt. 

(2) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses 
Übereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch Absatz 1 nicht als gebunden 
betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt 
gemacht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden. 

(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 eingelegt hat, kann diesen Vorbehalt 
jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation zurückziehen. 

Artikel 25 
(1) Dieses Übereinkommen liegt vom 10. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2001 am Sitz der 

Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. 
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die 

Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

(3) Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 26 
(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten 

Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder 
ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- 
oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft. 
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Artikel 27 
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der 

Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. 
(2) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der Vereinten 

Nationen wirksam. 
Artikel 28 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften. 

ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten 
dieses Übereinkommen, das am 10. Jänner 2000 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur 
Unterzeichnung aufgelegt wurde, unterschrieben. 

Anlage 

 1. Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, 
beschlossen am 16. Dezember 1970 in Den Haag. 

 2. Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der 
Zivilluftfahrt, beschlossen am 23. September 1971 in Montreal. 

 3. Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völker-
rechtlich geschützte Personen einschließlich Diplomaten, angenommen von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 14. Dezember 1973. 

 4. Internationales Übereinkommen gegen Geiselnahme, angenommen von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am 17. Dezember 1979. 

 5. Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial, angenommen am 3. März 1980 
in Wien. 

 6. Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der 
internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des Übereinkommens zur Bekämpfung 
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, beschlossen am 24. Februar 
1988 in Montreal. 

 7. Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der See-
schifffahrt, beschlossen am 10. März 1988 in Rom. 

 8. Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, 
die sich auf dem Festlandsockel befinden, beschlossen am 10. März 1988 in Rom. 

 9. Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge, 
angenommen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 15. Dezember 1997. 
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VORBLATT 
Problem: 
Die bestehenden internationalen Regelungen zur Bekämpfung des Terrorismus behandeln das Problem 
der Finanzierung des Terrorismus nicht ausdrücklich. 
Problemlösung: 
Mit der Ratifikation des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung des 
Terrorismus durch Österreich trägt Österreich dazu bei, dass diese Lücke mit dem nach Vorliegen von 
22 Ratifikationen erfolgenden In-Kraft-Treten des Übereinkommens geschlossen wird. 
Alternative: 
Keine. 
Kosten: 
Keine. 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Keine. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die vorgesehenen Regelungen stehen im Einklang mit den laufenden Bemühungen der Europäischen 
Union zur Umsetzung der Sicherheitsrats-Resolution 1373 (2001). 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Beschluss des Nationalrats gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG; Sonderkundmachung gemäß Art. 49 Abs. 2 
B-VG. 
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Erläuterungen 
Allgemeiner Teil 

Das Internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus ist ein 
gesetzändernder bzw. gesetzesergänzender Staatsvertrag und bedarf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG 
der Genehmigung durch den Nationalrat. Es hat nicht politischen Charakter und enthält keine 
verfassungsändernden Bestimmungen. Es ist der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Rechtsbereich nicht zugänglich, sodass die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG 
erforderlich ist. Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG ist nicht 
erforderlich, da keine Angelegenheiten des selbstständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt 
werden. 
Das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus wurde von der 
UN-Generalsversammlung am 9. Dezember 1999 mit Resolution 54/109 angenommen. Die Unter-
zeichnung dieses Übereinkommens durch Österreich wurde von der Bundesregierung unmittelbar nach 
den Terroranschlägen in den Vereinigten Staaten (11. September 2001) am 18. September 2001 
beschlossen (vgl. Punkt 17 des Beschl. Prot. 68); sie fand am 24. September 2001 statt. 
Das Übereinkommen wurde bisher, was noch bis 31. Dezember 2001 möglich ist, von 57 Staaten 
unterzeichnet (Stand: 11. Oktober 2001) und von vier Staaten (Botsuana, Sri Lanka, Usbekistan und 
Vereinigtes Königreich) ratifiziert. Gemäß seinem Art. 26 tritt es am 30. Tag nach Hinterlegung der 
22. Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
Die im Anschluss an die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten vom Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen am 28. September 2001 angenommene Resolution 1373 (2001) hat nicht nur inhaltlich eine 
Reihe von Bestimmungen des Übereinkommens übernommen und sie dadurch – da es sich um eine 
verbindliche Resolution des Sicherheitsrats handelt (vgl. Art. 25 und 103 der Satzung der Vereinten 
Nationen) – zu völkerrechtlichen Verpflichtungen gemacht; sie hat auch in Z 3 d alle Staaten 
ausdrücklich aufgefordert, „ehestmöglich Vertragsparteien der einschlägigen internationalen 
Übereinkommen und Protokolle über den Terrorismus, einschließlich des Internationalen 
Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus vom 9. Dezember 1999, zu 
werden“. 
Inhaltlich ergänzt das Übereinkommen die bestehenden internationalen Regelungen zur Bekämpfung des 
Terrorismus, die das Problem der Finanzierung des Terrorismus nicht ausdrücklich behandeln. Es sieht 
insbesondere die Kriminalisierung der Finanzierung von Straftaten vor, die unter eines der dem 
Übereinkommen als Anlage beigeschlossenen Übereinkommen fallen (darunter ua. das Übereinkommen 
zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, BGBl. Nr. 249/1974, oder das 
Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, 
BGBl. Nr. 248/1974). Die Vertragsparteien verpflichten sich dabei, solche Taten innerstaatlich unter 
Strafe zu stellen sowie Maßnahmen zur Einfrierung oder Beschlagnahme von für die Durchführung von 
terroristischen Straftaten vorgesehenen Geldmitteln zum Zweck der Einziehung zu treffen. Rechts-
technisch stellt dabei die Finanzierung terroristischer Straftaten eine Haupttat dar, die unabhängig davon 
strafbar sein soll, ob die finanzierte strafbare Handlung zumindest versucht wurde. 
Weiters sieht das Übereinkommen die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung von Personen vor, die 
unter den Anwendungsbereich des Übereinkommens fallende strafbare Handlungen gesetzt haben, oder 
im Verdacht stehen, solche zu setzen. 

Besonderer Teil 
Zur Präambel 
Die Präambel beschreibt die Entstehungsgeschichte des Übereinkommens im Rahmen der Vereinten 
Nationen (1994 bis 1999) und erläutert, dass die bestehenden multilateralen Übereinkünfte die 
Finanzierung des Terrorismus nicht ausdrücklich behandeln (vgl. Abs. 11). 
Zu Artikel 1: 
Dieser Artikel enthält Erläuterungen der im Übereinkommen verwendeten Ausdrücke („finanzielle 
Mittel“, „staatliche oder öffentliche Einrichtung“ und „Erträge“). 
Zu Artikel 2: 
Art. 2 ist die Zentralbestimmung des Übereinkommens. Er bestimmt, was eine „Straftat im Sinne dieses 
Übereinkommens“ ist (Abs. 1), wobei eine direkte Definition des Terrorismus vermieden und auf das 

902 der Beilagen XXI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)20 von 25

www.parlament.gv.at



 902 der Beilagen 21 

 

Bereitstellen oder Sammeln von finanziellen Mitteln für strafbare Handlungen abgestellt wird, die unter 
eine von neun Übereinkünften fallen, die in der Anlage zum Übereinkommen angeführt sind. 
Es handelt sich dabei um folgende Übereinkünfte: 
 1. Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, Den 

Haag, 16. Dezember 1970, BGBl. Nr. 249/1974; 
 2. Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der 

Zivilluftfahrt, Montreal, 23. September 1971, BGBl. Nr. 248/1974; 
 3. Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen 

völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diplomaten, verabschiedet von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 14. Dezember 1973, BGBl. Nr. 488/1977; 

 4. Internationales Übereinkommen gegen Geiselnahme, verabschiedet von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am 17. Dezember 1979, BGBl. Nr. 600/1986; 

 5. Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial, Wien, 3. März 1980, BGBl. 
Nr. 58/1989; 

 6. Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der 
internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des Übereinkommens zur Bekämpfung 
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, Montreal, 24. Februar 1988, 
BGBl. Nr. 63/1990; 

 7. Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der 
Seeschifffahrt, Rom, 10. März 1988, BGBl. Nr. 406/1992; 

 8. Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, 
die sich auf dem Festlandsockel befinden, Rom, 10. März 1988, BGBl. Nr. 406/1992; 

 9. Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge, verabschiedet 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 15. Dezember 1997, BGBl. III 
Nr. 168/2001. 

Da Österreich Vertragspartei aller dieser Übereinkünfte ist, muss es von der in Abs. 2 eröffneten 
Möglichkeit, einzelne Übereinkünfte von der Definition der „Straftat im Sinne dieses Übereinkommens“ 
gemäß Abs. 1 auszuschließen, keinen Gebrauch machen. 
Daneben wird die Finanzierung von Straftaten, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung von 
Personen herbeiführen sollen, pönalisiert, wenn die Tat darauf abzielt, eine Bevölkerungsgruppe 
einzuschüchtern oder eine Regierung oder internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu 
nötigen. 
Abs. 3 bestimmt, dass die Finanzierung unabhängig davon strafbar sein soll, ob die finanzierte Straftat in 
der Folge tatsächlich begangen wurde (Terrorismusfinanzierung als Hauptdelikt). Demgegenüber stellt 
die Finanzierung strafbarer Handlungen nach österreichischem Recht (§ 12 StGB) lediglich eine 
Beitragstäterschaft dar, deren Strafbarkeit voraussetzt, dass die finanzierte Straftat zumindest versucht 
wurde. Andernfalls bleibt die Finanzierung als bloße Vorbereitungshandlung straflos, sofern nicht die 
Voraussetzungen des § 278a StGB (Beteiligung an einer kriminellen Organisation) vorliegen. Im 
Hinblick darauf, dass der im gegenständlichen Übereinkommen statuierten Pönalisierungsverpflichtung 
nach österreichischem Recht derzeit somit nicht vollständig entsprochen wird, ist jene Anpassung 
erforderlich, die von der Bundesregierung am 9. Oktober 2001 gemäß einem gemeinsamen 
Ministerratsvortrag des Bundesministers für Finanzen und des Bundesministers für Justiz beschlossen 
wurde. Dieser sieht Folgendes vor: 
„Im Strafgesetzbuch soll durch die Schaffung eines neuen Straftatbestandes für die Vorbereitung und 
vorsätzliche Finanzierung der Vorbereitung terroristischer Straftaten sowie für die Mitgliedschaft in 
terroristischen Organisationen die Verfolgung derzeit strafloser Vorbereitungshandlungen ermöglicht 
werden. Dadurch können künftig die Möglichkeiten des Strafrechts verstärkt auch präventiv zur Unter-
bindung terroristischer Akte nutzbar gemacht werden.“ 
Abs. 4 und 5 sehen vor, dass auch der Versuch der in Abs. 1 erwähnten Straftaten sowie die Bestimmung 
zu deren Begehung bzw. die Beteiligung daran strafbar sind. Abs. 3 lit. c pönalisiert weiters die 
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zum Zweck der Begehung der in Abs. 1 genannten 
Straftaten. Die diesbezügliche Definition orientiert sich weitgehend an Art. 3 Abs. 4 des 
Übereinkommens über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, BGBl. 
III Nr. 143/2001. 
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Zu Artikel 3: 
Diese Bestimmung enthält Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich des Übereinkommens. Danach 
findet dieses keine Anwendung, wenn die Straftat innerhalb eines einzigen Staates begangen wird und 
kein Auslandsbezug vorliegt. Dabei wird klargestellt, daß in derartigen Fällen die jeweils zutreffenden 
Bestimmungen der Art. 12 bis 18 des Übereinkommens (Rechtshilfe sowie internat. Zusammenarbeit bei 
der Prävention der Finanzierung des Terrorismus) dennoch Anwendung finden. 

Zu Artikel 4: 
Art. 4 enthält die Verpflichtung, für die unter dieses Übereinkommen fallenden Straftaten innerstaatliche 
Straftatbestände vorzusehen und diese mit angemessenen Strafen zu bedrohen. 

Zu Artikel 5: 
Art. 5 enthält die Verpflichtung zur Begründung straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlicher 
Verantwortlichkeit juristischer Personen für unter dieses Übereinkommen fallende Straftaten. 

Zu Artikel 6: 
Art. 6 verpflichtet zur Setzung der notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die unter dieses 
Übereinkommen fallenden Straftaten nicht durch politische, weltanschauliche, ideologische, rassische, 
ethnische, religiöse oder sonstige ähnliche Erwägungen gerechtfertigt werden können. Für Österreich 
sind keine legistischen Maßnahmen zu treffen, weil Rechtfertigungsgründe der angeführten Art für die 
gegenständlichen Straftaten nicht vorgesehen sind. 

Zu Artikel 7: 
Abs. 1 dieser Bestimmung sieht eine obligatorische Gerichtsbarkeit der Vertragsstaaten vor, wenn: 
– die Straftat im Hoheitsgebiet des betreffenden Staates begangen wird; 
– die Straftat an Bord eines Schiffes, das zur Tatzeit die Flagge dieses Staates führt, oder eines 

Luftfahrzeuges, das zur Tatzeit nach dem Recht dieses Staates eingetragen ist, begangen wird; oder 
– die Straftat von einem Angehörigen dieses Staates begangen wird. 
Die österreichische Gerichtsbarkeit ergibt sich in diesen Fällen aus den §§ 62, 63 und 65 Abs. 1 Z 1 
StGB. Im Hinblick auf Abs. 1 lit. c sind mit dem In-Kraft-Treten dieses Übereinkommens alle unter 
dessen Anwendungsbereich fallenden Straftaten von Österreichern im Ausland als gemäß § 64 Abs. 1 Z 6 
StGB den österreichischen Strafgesetzen unterliegend anzusehen. 
In Abs. 2 werden jene Fälle angeführt, die einen Vertragsstaat berechtigen, Gerichtsbarkeit über die unter 
das Übereinkommen fallenden Straftaten zu begründen (fakultative Gerichtsbarkeit). 
Abs. 4 verpflichtet die Vertragsstaaten darüber hinaus, ihre Gerichtsbarkeit über die unter das Überein-
kommen fallenden Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in ihrem Hoheitsgebiet 
befindet und nicht ausgeliefert wird (aut dedere aut iudicare). Für Österreich ist dieser Verpflichtung 
durch die Bestimmung des § 65 Abs. 1 Z 2 StGB Genüge getan. 

Zu Artikel 8: 
Dieser Artikel verpflichtet die Vertragsstaaten zur Setzung geeigneter Maßnahmen, um die Einfrierung, 
Beschlagnahme und Einziehung der zur Begehung von unter das Übereinkommen fallenden Straftaten 
verwendeten oder dazu bestimmten finanziellen Mittel sowie der aus diesen Straftaten stammenden 
Erträge zu ermöglichen. 
Für die Umsetzung dieser Bestimmung sind die diesbezüglichen Ausführungen des bei den Erläuterungen 
zu Art. 2 zitierten Beschlusses der Bundesregierung von Bedeutung. 
Zu Artikel 9: 
In Abs. 1 und 2 werden die Vertragsstaaten verpflichtet, für den Fall, dass sich eine Person, die eine der 
in Art. 2 genannten Straftaten begangen haben soll, in ihrem Hoheitsgebiet aufhält, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um den Sachverhalt zu untersuchen und die Anwesenheit der Person für die 
Zwecke der Strafverfolgung oder der Auslieferung sicherzustellen. Eine entsprechende Verpflichtung 
ergibt sich für Österreich aus dem Bundesgesetz vom 4. Dezember 1979 über die Auslieferung und die 
Rechtshilfe in Strafsachen (Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz – ARHG) idF BGBl. I Nr. 108/2000 in 
Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften der Strafprozessordnung bzw. auf der Grundlage des 
Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957, BGBl. Nr. 320/1969, im Verhält-
nis zu den Vertragsparteien des erwähnten Übereinkommens. 
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Die Abs. 3 bis 5 sehen das Recht einer Person, die sich im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei im 
Zusammenhang mit dem Verdacht der unter das Übereinkommen fallenden Straftaten in Haft befindet, 
auf konsularische Betreuung sowie – über Initiative eines Vertragsstaates, dem Gerichtsbarkeit im 
Gegenstand zukommt – auf Kontaktaufnahme mit dem IKRK vor. 
Nach Abs. 6 hat ein Vertragsstaat, der eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen hat, 
diesen Sachverhalt unverzüglich jenen Vertragsstaaten anzuzeigen, die nach Art. 7 Abs. 1 und 2 
Gerichtsbarkeit begründet haben. Der Zweck dieser Bestimmung liegt darin, diesen Staaten die 
fristgerechte Stellung eines Auslieferungsersuchens im Gegenstand zu ermöglichen. 
Zu Artikel 10: 
Abs. 1 dieser Bestimmung stellt entsprechend dem Grundsatz „aut dedere aut iudicare“ klar, dass ein 
Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, für den Fall der Nichtauslieferung 
verpflichtet ist, den Fall seinen zuständigen Behörden zum Zwecke der Strafverfolgung zu unterbreiten. 
Eine entsprechende Bestimmung ist in Art. 7 des Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des 
Terrorismus vom 27. Jänner 1977, BGBl. Nr. 446/1978, enthalten. 
Abs. 2 sieht eine Ausnahmeregelung für den Fall vor, dass ein Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht 
einen Staatsangehörigen nur unter der Bedingung der Rücküberstellung zum Zwecke der Strafverbüßung 
ausliefern kann. Im Hinblick darauf, dass Österreich auf Grund der im Verfassungsrang stehenden 
Bestimmung des § 12 Abs. 1 ARHG zu einer Auslieferung eigener Staatsangehöriger derzeit unter keinen 
Umständen in der Lage ist, findet diese Bestimmung auf Österreich keine Anwendung. 
Zu Artikel 11: 
Dieser Artikel enthält Regelungen entsprechend Art. 3 und 4 des Europäischen Übereinkommens zur 
Bekämpfung des Terrorismus, um sicherzustellen, dass eine Auslieferung wegen der in Art. 2 genannten 
Straftaten stattfinden kann, und zwar unabhängig davon, ob ein Vertragsstaat die Auslieferung vom 
Bestehen eines Vertrages abhängig macht oder nicht. 
Für jene Vertragsstaaten, die – anders als Österreich – keine extraterritoriale Gerichtsbarkeit kennen, 
sieht Abs. 4 vor, dass die gegenständlichen Straftaten nötigenfalls so behandelt werden, als seien sie nicht 
nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch in den Hoheitsgebieten derjenigen Staaten 
begangen worden, die nach Art. 7 Abs. 1 und 2 Gerichtsbarkeit begründet haben. 
Zu Artikel 12: 
Dieser Artikel sieht eine weitgehende Rechtshilfeverpflichtung der Vertragsstaaten im Zusammenhang 
mit Ermittlungen sowie strafgerichtlichen Verfahren und Auslieferungsverfahren, die in Bezug auf die 
unter das Übereinkommen fallenden Straftaten eingeleitet werden, vor. 
Abs. 2 legt fest, dass die Vertragsstaaten ein Ersuchen um Rechtshilfe nicht unter Berufung auf das 
Bankgeheimnis ablehnen dürfen. 
Abs. 3 statuiert den Grundsatz der Spezialität der im Rechtshilfeweg erlangten Informationen oder 
Beweismittel. 
Zu Artikel 13: 
Diese Bestimmung stellt klar, dass für die Zwecke der Auslieferung oder der Rechtshilfe keine der unter 
das Übereinkommen fallenden Straftaten als fiskalische Straftat angesehen wird. 
Zu Artikel 14: 
Diese Bestimmung stellt klar, dass für die Zwecke der Auslieferung oder der Rechtshilfe keine der unter 
das Übereinkommen fallenden Straftaten als politische Straftat, als eine mit einer politischen Straftat 
zusammenhängende oder als eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat angesehen wird. 
Entsprechende Regelungen sind in Art. 1 und 8 Abs. 1 des Europäischen Übereinkommens zur 
Bekämpfung des Terrorismus enthalten. 
Zu Artikel 15: 
Diese Bestimmung sieht entsprechend Art. 5 und 8 Abs. 2 des Europäischen Übereinkommens zur 
Bekämpfung des Terrorismus vor, dass die Auslieferung oder Rechtshilfe ungeachtet der Regelung des 
Art. 14 abgelehnt werden kann, wenn der ersuchte Vertragsstaat ernstliche Gründe für die Annahme hat, 
dass das Ersuchen gestellt worden ist, um eine Person aus rassischen, religiösen, nationalen, ethnischen 
oder auf politischen Anschauungen beruhenden Erwägungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass 
die Lage dieser Person aus einem der erwähnten Gründe erschwert werden könnte, sollte dem Ersuchen 
stattgegeben werden. 
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Zu Artikel 16: 
Nach dieser Bestimmung besteht die Möglichkeit der vorübergehenden Überstellung von Personen, die 
sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates in Haft befinden, in einen anderen Vertragsstaat zum Zweck 
der Ablegung einer Zeugenaussage oder für eine sonstige Unterstützung im Rahmen von Ermittlungen 
oder der Verfolgung wegen Straftaten im Sinne dieses Übereinkommens, sofern die Person ihrer 
Überstellung zustimmt. Der Staat, dem die Person überstellt wird, hat diese grundsätzlich in Haft zu 
halten und nach Durchführung der begehrten Rechtshilfehandlungen unverzüglich zurückzustellen. 
Entsprechende Regelungen sind in Art. 11 des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in 
Strafsachen vom 20. April 1959, BGBl. Nr. 41/1969, enthalten. 
Nach Abs. 3 darf die Person von dem Vertragsstaat, dem sie überstellt wird, nicht wegen Handlungen 
oder Verurteilungen, die vor ihrer Ausreise aus dem Hoheitsgebiet des Staates, von dem sie überstellt 
wurde, erfolgten, verfolgt, in Haft gehalten oder einer anderen Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit 
unterworfen werden. Diese Bestimmung entspricht Art. 11 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 12 des 
Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen. 
Zu Artikel 17: 
Dieser Artikel sieht vor, dass eine Person, gegen die ein Verfahren nach diesem Übereinkommen 
durchgeführt wird, Anspruch auf den Genuss aller Rechte und Garantien hat, die mit dem Recht 
desjenigen Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie sich befindet, sowie mit den anwendbaren völkerrecht-
lichen Bestimmungen einschließlich jener über die Menschenrechte im Einklang stehen. 
Zu Artikel 18: 
Diese Bestimmung statuiert die Verpflichtung der Vertragsparteien zur Zusammenarbeit zwecks 
Verhütung der unter das Übereinkommen fallenden Straftaten. 
Zu Artikel 19: 
Nach dieser Bestimmung haben die Vertragsstaaten den Generalsekretär der Vereinten Nationen vom 
Ergebnis der nach diesem Übereinkommen eingeleiteten Strafverfahren in Kenntnis zu setzen. Dieser 
unterrichtet in der Folge die übrigen Vertragsstaaten. 
Zu Artikel 20: 
Dieser Artikel verweist im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem gegenständ-
lichen Übereinkommen auf die Grundsätze der souveränen Gleichheit und territorialen Unversehrtheit 
der Staaten sowie auf jenen der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. 
Zu Artikel 21: 
Art. 21 enthält eine „salvatorische Klausel“ zugunsten anderer völkerrechtlicher Regelungen. 
Zu Artikel 22: 
Diese Bestimmung stellt klar, dass dieses Übereinkommen einen Vertragsstaat nicht zur Ausübung von 
Gerichtsbarkeit im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats berechtigt. 
Zu Artikel 23: 
Art. 23 regelt die Modalitäten für künftige Änderungen der Anlage des Übereinkommens (siehe Erläute-
rungen zu Art. 2) durch Hinzufügung einschlägiger Übereinkünfte. 
Zu Artikel 24: 
Diese Bestimmung enthält eine Schiedsklausel für Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung oder 
Auslegung dieses Übereinkommens ergeben. 
Zu Artikel 25 bis 28: 
Diese Artikel enthalten die üblichen Schlussbestimmungen. 
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Die Bundesregierung hat beschlossen, dem Nationalrat vorzuschlagen, anlässlich der Genehmigung 
des Staatsvertrages gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG zu beschließen, dass das Übereinkommen in arabischer, 
chinesischer, französischer, russischer und spanischer Sprache zur öffentlichen Einsichtnahme beim 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten aufliegt. 

Daran anknüpfend wurde mit Rücksicht auf eine sparsame und zweckmäßige Verwaltung gemäß 
§ 23 Abs. 2 GOG-NR von der Vervielfältigung und Verteilung dieser Sprachfassungen Abstand 
genommen. 

Die gesamte Regierungsvorlage liegt in der Parlamentsdirektion zur Einsicht auf. 
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